
— Die Prüfung beschränke sich insgesamt unzulässig auf die Gegenwart und blendete die Auswirkungen für die 
nächsten Jahre (z. B. durch die zunehmende Grünstromerzeugung und den Kohleausstieg) aus, so dass die Beklagte 
gar nicht erkennen könne, ob eine dauerhafte Schädigung des Wettbewerbs drohe.

3. Dritter Klagegrund: Die Beklagte habe die Fusion — auch als Folge ihrer unzulänglichen Ermittlungen — materiell 
offensichtlich fehlerhaft als mit dem Wettbewerb vereinbar beurteilt.

— Die Beklagte habe fehlerhaft den Umstand, dass E.ON als Wettbewerberin für RWE nachhaltig entfällt, nicht 
gewürdigt.

— Die Beklagte habe verkannt, dass die mit der inhaltlich verknüpften Gesamtfusion verabredete Aufteilung der 
Wertschöpfungsstufen der Energiewirtschaft zwischen E.ON und RWE eine Wettbewerbsbeschränkung beinhaltete 
und nicht mit Art. 101 AEUV vereinbar sei.

— Die Beklagte stufe fehlerhaft den Anstieg der Marktmacht der RWE im Erstabsatzmarkt als unbedenklich ein.

— Schließlich berücksichtige die Entscheidung fehlerhaft auch nicht die wettbewerbsschädlichen Effekte, die sich aus 
dem Wegfall von E.ON als Konkurrent in der Erzeugung und dem Großhandel von Strom aus Erneuerbaren Energien 
und der Erbringung von Systemdienstleistungen wie der Regelenergie ergäben.
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Anträge

Die Klägerin beantragt,

— den Beschluss der Beklagten vom 26. Februar 2019 zur Feststellung der Vereinbarkeit des Zusammenschlusses „RWE/E. 
ON Assets“ mit dem Binnenmarkt, Fall M.8871 (ABl. 2020, C 111, S. 1), für nichtig zu erklären;

— der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klage wird auf drei Gründe gestützt, die im Wesentlichen mit den in der Rechtssache T-312/20, EVH/Kommission, 
geltend gemachten Klagegründen identisch sind oder ihnen ähneln. 

Klage, eingereicht am 27. Mai 2020 — GWS Stadtwerke Hameln/Kommission

(Rechtssache T-314/20)

(2020/C 247/49)

Verfahrenssprache: Deutsch

Parteien

Klägerin: GWS Stadtwerke Hameln GmbH (Hameln, Deutschland) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte I. Zenke und 
T. Heymann)

Beklagte: Europäische Kommission

C 247/36 DE Amtsblatt der Europäischen Union 27.7.2020


	Rechtssache T-313/20: Klage, eingereicht am 27. Mai 2020 — Stadtwerke Leipzig/Kommission
	Rechtssache T-314/20: Klage, eingereicht am 27. Mai 2020 — GWS Stadtwerke Hameln/Kommission

